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Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5 i. V. 

m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu TOP 6 der ordentlichen 

Hauptversammlung der SCHWEIZER ELECTRONIC AG am 1. Juli 2011 

über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das 

Andienungsrecht und das Bezugsrecht der Aktionäre bei Erwerb bzw. 

Veräußerung eigener Aktien auszuschließen 
 
Das Aktiengesetz bietet in seinem § 71 Abs. 1 Nr. 8 die Möglichkeit, aufgrund einer Ermächti-
gung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des Grundkapitals zu 
erwerben. Der Vorstand war zuletzt durch Hauptversammlungsbeschluss vom 2. Juli 2010 zum 
Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt worden. Der Beschluss-
vorschlag zu Punkt 6 der Tagesordnung sieht vor, die bisherige Ermächtigung aufzuheben und 
den Vorstand erneut zum Erwerb eigener Aktien zu ermächtigen, die zusammen mit von der 
Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien maximal 10 % des Grundkapitals ausmachen 
dürfen. 
 
(1) Ausschluss des Andienungsrechts bei Erwerb eigener Aktien 
Durch die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll der Vorstand in die Lage versetzt wer-
den, das Finanzinstrument des Aktienrückkaufs im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktio-
näre einzusetzen. 
 
Dabei hat der Erwerb grundsätzlich über die Börse („Erwerb über die Börse“), mittels eines an 
alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots („Erwerb durch öffentliches Angebot“) zu 
erfolgen. Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung zu Punkt 6 Buchstabe b) der 
Tagesordnung soll der Vorstand aber auch ermächtigt werden, eigene Aktien unter Ausschluss 
des Andienungsrechts der Aktionäre in anderer Weise als über die Börse oder durch ein an alle 
Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe eines solchen Angebots zu erwerben („Freihändiger Erwerb“), wenn der Erwerb im 
Rahmen des Erwerbs von oder des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen erfolgt oder wenn 
es sich um einen Paketerwerb von mindestens 1 % des Grundkapitals handelt und ein solcher 
Erwerb einem Zweck dient, der im vorrangigen Interesse der Gesellschaft liegt, und geeignet 
und erforderlich ist, diesen Zweck zu erreichen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der 
Erwerb über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot 
bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zur Erreichung 
dieses Zwecks zu aufwendig, zu langwierig oder sonst – auch unter Berücksichtigung der 
Aktionärsinteressen – unverhältnismäßig wäre. 
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Während das Aktiengesetz die Veräußerung eigener Aktien in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG 
behandelt, existiert zum Erwerb eigener Aktien außerhalb der Börse und vor allem hinsichtlich 
des Freihändigen Erwerbs allein die gesetzliche Vorgabe, dass der Gleichbehandlungsgrund-
satz für die Aktionäre gemäß § 53 a AktG gewahrt werden muss. Der Vorstand hat sich daher 
beim Erwerb der Aktien grundsätzlich neutral zu verhalten und die Chancengleichheit zu ge-
währleisten. Der Gleichbehandlungsgrundsatz gilt allerdings nicht absolut, sondern im Sinne 
eines Willkürverbots. So ist allgemein anerkannt, dass eine formale Ungleichbehandlung zuläs-
sig ist, wenn sie sachlich gerechtfertigt ist. 
 
a) Sofern im Rahmen des Erwerbs durch öffentliches Angebot das öffentliche Angebot über-
zeichnet sein sollte bzw. im Fall einer Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots von 
mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche angenommen werden sollten, muss die 
Annahme im Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen Aktien erfolgen. Jedoch soll 
es gemäß Tagesordnungspunkt 6 Buchstabe b) (2) zulässig sein, eine bevorrechtigte Annahme 
geringerer Stückzahlen bis zu maximal 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär vorzusehen. 
Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden 
Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu 
erleichtern. Für die Aktionäre resultieren hieraus keine Nachteile. 
 
b) Der Freihändige Erwerb gestattet es der Gesellschaft, eigene Aktien auch unter Ausschluss 
des Andienungsrechts der Aktionäre von einem oder mehreren Aktionären zu erwerben, wenn 
der Erwerb im Rahmen des Erwerbs von oder des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder 
des Erwerbs von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. Die Gesellschaft wird hierdurch in die 
Lage versetzt, ihre Akquisitionsfinanzierung flexibel zu gestalten und beispielsweise als Sach-
gegenleistung ausgegebene Aktien der Gesellschaft im Rahmen von Kaufpreisanpassungen 
zurückzuerwerben. 
 
c) Der Freihändige Erwerb erweitert darüber hinaus in beträchtlichem Maße den Spielraum der 
Gesellschaft, am Markt angebotene Aktienpakete von mindestens 1 % des Grundkapitals 
schnell und flexibel zu erwerben. Angesichts der geringen Menge der über die Börse gehandel-
ten Aktien der SCHWEIZER ELECTRONIC AG kann der Erwerb oder die Veräußerung von 
Aktienpaketen zu Kursbeeinflussungen führen, die durch die in Punkt 6 der Tagesordnung zu 
erteilende Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre vermieden werden 
können. Im Vergleich zu einem die formale Gleichbehandlung wahrenden Erwerb besteht ferner 
ein erhebliches Potenzial, die üblichen zusätzlichen Kosten einzusparen. Der Preis richtet sich 
dabei nach dem Mittelwert des Schlusskurses für die Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel 
an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
während der letzten 5 Handelstage vor dem Erwerb der Aktien und darf diesen Mittelwert nicht 
übersteigen. Jedoch dürfen die Aktien auch für einen bis 20 % unter diesem Mittelwert 
liegenden Preis erworben werden. Eine faire Preisfindung ist so im Interesse der Gesellschaft 
und zum Schutz der Aktionäre gewährleistet. 
 
Für die Aktionäre ergeben sich bei dem Freihändigen Erwerb keine Nachteile, wenn er im Inte-
resse der Gesellschaft liegt und – auch unter Berücksichtigung der Aktionärsinteressen – als 
verhältnismäßig erscheint. Dem trägt der Beschluss unter Tagesordnungspunkt 6 Buchstabe b) 
Rechnung. 
 
Bei der Entscheidung über den Erwerb von Aktien unter Ausschluss des Andienungsrechts wird 
sich der Vorstand allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen. 
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(2) Ausschluss des Bezugsrechts bei Veräußerung der eigenen Aktien 

 

Die Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien dient der vereinfachten Mittelbeschaffung. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung die Gesellschaft auch zu 
einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktio-
näre ermächtigen. Voraussetzung ist dabei, dass die eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft 
im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet (sog. vereinfachter Bezugsrechts-
ausschuss). Von einem solchen gesetzlich möglichen und in der Praxis üblichen Bezugsrechts-
ausschluss wird unter Tagesordnungspunkt 6 Buchstabe c), erster Spiegelstrich, Gebrauch 
gemacht. 
 
Die Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien unter Nutzung des vereinfachten Bezugs-
rechtsausschlusses und in einer anderen Form als über die Börse oder durch ein Angebot an 
alle Aktionäre liegt angesichts des starken Wettbewerbs an den Kapitalmärkten im Interesse 
der Gesellschaft. Für die Gesellschaft eröffnet sich dadurch die Chance, nationalen und 
internationalen Investoren eigene Aktien schnell und flexibel anzubieten, den Aktionärskreis zu 
erweitern und den Wert der Aktie zu stabilisieren. Mit der Veräußerung zu einem den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitenden Kaufpreis sowie mit der Begrenzung des 
Anteils der so veräußerten eigenen Aktien auf insgesamt maximal 10 % des Grundkapitals 
werden die Vermögensinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt. Bei der 10 %-Grenze 
sind zudem anderweitige Ausnutzungen der Ermächtigung zum vereinfachten 
Bezugsrechtausschuss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG seit Erteilung der 
Ermächtigung zu berücksichtigen. 
 
Nach der zu Tagesordnungspunkt 6 Buchstabe c), zweiter Spiegelstrich, vorgeschlagenen 
Ermächtigung hat die Gesellschaft darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Aktien zur Verfügung 
zu haben, um diese im Rahmen des Erwerbs von oder des Zusammenschlusses mit Unter-
nehmen oder des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen als Gegenleistung anbieten zu können. Auf dem Markt für Unternehmens- und 
Beteiligungskäufe wird diese Form der Gegenleistung zunehmend verlangt. Die hier 
vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, um sich 
diesbezüglich bietende Gelegenheiten schnell und flexibel ausnutzen zu können. 
 
Nach der zur Tagesordnungspunkt 6 Buchst. c), dritter Spiegelstrich, vorgeschlagenen Ermäch-
tigung können zurückerworbene eigene Aktien auch Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu 
der Gesellschaft oder einem mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen stehen oder 
standen, sowie Organmitgliedern von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen mit einer 
Sperrfrist von mindestens zwei Jahren zum Erwerb angeboten oder zugesagt bzw. übertragen 
werden, z. B. im Rahmen eines sog. Share Matching-Plans, in dem die Planteilnehmer einen 
Teil ihrer Vergütung in Aktien der Gesellschaft investieren und nach einer bestimmten Haltefrist 
für eine bestimmte Anzahl von erworbenen und durchgängig gehaltenen Aktien je eine 
Gratisaktie (Matching-Aktie) erhalten. Die Ausgabe von eigenen Aktien an Mitarbeiter der 
Gesellschaft oder der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie an Organmitglieder von mit der 
Gesellschaft verbundenen Unternehmen fördert die Identifikation dieser Personengruppen mit 
der SCHWEIZER ELECTRONIC AG und räumt ihnen die Chance ein, sich als Aktionäre am 
langfristigen Unternehmenserfolg zu beteiligen. Hierdurch sollen die Bereitschaft zur 
Übernahme von unternehmerischer Mitverantwortung und die langfristige Bindung an das 
Unternehmen gefördert werden. 
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Nach der zu Tagesordnungspunkt 6 Buchstabe c), vierter Spiegelstrich, vorgeschlagenen 
Ermächtigung sollen zurückerworbene eigene Aktien auch zur Bedienung von Erwerbspflichten 
oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft verwendet werden können, die mit Vorstands-
mitgliedern der Gesellschaft im Rahmen der Regelungen zur Vorstandsvergütung vereinbart 
wurden bzw. werden, etwa im Rahmen eines Share Matching-Plans. Auch insoweit ist ein 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich. Durch die Gewährung von 
aktienbasierten Instrumenten an Vorstandsmitglieder wird ein Teil der Vergütung aufgeschoben 
und somit die Bindung an die Gesellschaft erhöht, indem der Vorstand an einer nachhaltigen 
Wertsteigerung des Unternehmens partizipiert. Auf diese Weise können variable 
Vergütungsbestandteile geschaffen werden, die einen Anreiz zu einer langfristigen, auf 
Nachhaltigkeit angelegten Unternehmensführung setzen. So kann z. B. ein Vorstandsmitglied 
einen Teil der variablen Vergütung (Bonus) statt in bar in Aktien erhalten. Da eine Veräußerung 
der so erworbenen Aktien erst nach Ablauf der mindestens vierjährigen Sperrfrist erfolgen kann, 
nimmt das Vorstandsmitglied während der Sperrfrist nicht nur an positiven, sondern auch an 
negativen Entwicklungen des Börsenkurses teil. Es kann somit neben dem Bonus- auch ein 
Maluseffekt für die Vorstandsmitglieder eintreten. Entsprechendes gilt, soweit Vorstandsmitglie-
dern Aktien als aktienbasierte Vergütungsbestandteile zugesagt bzw. übertragen werden. Für 
Matching-Aktien gilt zudem eine Haltefrist von mindestens zwei Jahren ab Zuteilung. Durch 
solche Gestaltungen kann sowohl dem Ziel des Gesetzes zur Angemessenheit der 
Vorstandsvergütung als auch den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 
Rechnung getragen werden. Die Ausgabe von Aktienoptionen ist dagegen nicht vorgesehen. 
Die Einzelheiten der Vergütung für die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt. 
Hierzu gehören z. B. Regelungen über die Behandlung von Aktienzusagen in Sonderfällen, wie 
etwa bei Pensionierung, Erwerbsunfähigkeit oder Tod.  
 
Bei der Entscheidung über die Verwendung der eigenen Aktien werden sich die Organe der 
Gesellschaft allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen. Der Vorstand 
wird die nächste Hauptversammlung entsprechend den gesetzlichen Regelungen über die 
Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien unterrichten. 
 
   
Schramberg, im Mai 2011 
 
SCHWEIZER ELECTRONIC AG 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
Dr. Marc Schweizer   Marc Bunz    Bernd Schweizer        Nicolas-Fabian Schweizer 


